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1. 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 

Marloffsteiner Gruppe
für das Haushaltsjahr 2020

Das Landratsamt Forchheim hat als Rechtsaufsichtsbehörde gem. 
Art. 40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 71 Abs. 2 und Art. 67 Abs. 4 
der Gemeindeordnung die erforderliche Genehmigung für die 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Marloffsteiner Gruppe mit Schreiben vom 19.05.2020, Az.: 2/21-
9410, erteilt. Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß 
Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes, Verwaltungsgemeinschaft Dormitz, Sebalder Str. 
12, 91077 Dormitz, während der allgemeinen Geschäftsstunden, 
öffentlich auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung  
der Marloffsteiner Gruppe

(Landkreis Forchheim)

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund § 17 der Verbandssatzung und der Art. 40 und 41 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in 
Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Marloffsteiner Gruppe 
folgende Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.235.700,00 €

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  
    890.800,00 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und In-

vestitionsförderungsmaßnahmen wird auf  790.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Betriebskostenumlage

Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben.

(2) Investitionsumlage

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach

dem Haushaltsplan wird auf   500.000,00 €  
festgesetzt.
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2. im Finanzhaushalt

 a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 124.129.500 €

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 118.975.400 €

 und einem Saldo von 5.154.100 €

 b) aus Investitionstätigkeit mit

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 7.821.400 €

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 16.740.000 €

 und einem Saldo von - 8.918.600 €

 c) aus Finanzierungstätigkeit mit

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 3.050.000 €

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 3.150.000 €

 und einem Saldo von - 100.000 €

 d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von - 3.864.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.050.000 Euro festge-
setzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung 
von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen in künftigen Jahren wird auf 3.720.000 Euro festge-
setzt.

§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Be-
darfs, der nach Art. 18 ff des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) um-
zulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 56.469.314,35 Euro 
(Umlagebetrag) festgesetzt.

2. Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus den nachstehenden 
Umlagegrundlagen bemessen und zwar aus den vom Bayerischen 
Statistischen Landesamt festgesetzten Steuerkraftzahlen

 a) der Grundsteuer A 753.066 €

 b) der Grundsteuer B 10.302.928 €

 c) der Gewerbesteuer 31.612.544 €

 d) des Gemeindeeinkommensteueranteils 68.679.545 €

 e) der Umsatzsteuerbeteiligung 5.674.938 €

 f) und 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen,

 auf welche die kreisangehörigen Gemeinden

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2020 in Kraft.

Dormitz, 02.06.2020

Holger Bezold

Verbandsvorsitzender

2. 

12-9410.00/2020

I.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Landkreises 
Forchheim für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund Art. 20 und Art. 57 ff. der Landkreisordnung für den 
Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 
(GVBl. S. 826), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 
23.12.2019 (GVBl. S. 737), hat der Ferienausschuss des Kreistages 
am 21.04.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2020 erlassen, die hiermit gemäß Art. 59 Abs. 3 LKrO öffentlich 
bekannt gemacht wird:

Haushaltssatzung des Landkreises Forchheim für das 
Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des Art. 55 ff der Landkreisordnung für den Freistaat 
Bayern (LKrO) erlässt der Landkreis Forchheim folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

 dem Gesamtbetrag der Erträge von 128.498.000 €

 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 130.998.000 €

 und dem Saldo (Jahresergebnis) von - 2.500.000 €
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schaftsprüfungsgesellschaft AGP GmbH, Traunstein vom 
12.06.2019.

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN AB-
SCHLUSSPRÜFERS

An das gKU Kommunalunternehmen Im Steinbühl, Igensdorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der gKU Kommunalunterneh-
men Im Steinbühl für das Rumpfgeschäftsjahr vom 19. Januar bis 
zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebe-
richt abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der La-
gebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstim-
mung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 
450). Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungs-
vermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorhe-
rigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des 
Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der be-

 im Vorjahr Anspruch hatten 20.707.014 €

 Summe der Bemessungsgrundlagen 137.730.035 €

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die Umlagesätze für die kreis-
angehörigen Gemeinden einheitlich auf 41,0 v. H. festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 6.000.000 Euro 
festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

II.

Die Regierung von Oberfranken hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit 
Schreiben vom 17.06.2020, Az. ROF-SG12-1512-6-6-7 gemäß Art. 
61, Art. 65 Abs. 2, Art. 96 und Art. 103 Abs. 1 LKrO die erforder-
liche Genehmigung erteilt.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 59 Abs. 
3 LKrO vom Tage nach der Bekanntmachung an bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Landrat-
samt Forchheim, Haus A, Zimmer 235, während der allgemeinen 
Geschäftsstunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Forchheim, den 29.06.2020

Dr. Hermann Ulm

Landrat

3. 

Gemeinsames Kommunalunternehmen im Steinbühl

Jahresabschluss und Lagebericht 2017

Der Verwaltungsrat des gemeinsamen Kommunalunternehmens Im 
Steinbühl hat gemäß §6 Abs. (4) unter Punkt i) i.V. mit §27 Abs. 1 
der KUV (Verordnung über Kommunalunternehmen) den Ab-
schluss des Geschäftsjahres 2017 in seiner Sitzung vom 25.06.2020 
festgestellt und den Vorstand Entlastung erteilt. Aktiva und Passiva 
der Bilanz schließen mit dem Betrag von 60.200,12€. Der Jahres-
fehlbetrag des gKU Im Steinbühl wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

Nachfolgend der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der Wirt-
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Wir haben den Jahresschluss des gKU Kommunalunternehmen Im 
Steinbühl, Igensdorf, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2018 und der Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs und Bewertungsme-
thoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des 
gKU Kommunalunternehmen Im Steinbühl, Igensdorf, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Be-
langen den deutschen handelsrechtlichen und ergänzenden landes-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens 
und Finanzlage des Kommunalunternehmens zum 31. Dezember 
2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2018 und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Kommunalunternehmens. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 
keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. Art. 107 GO Bay 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats 
für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen und 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens, Finanz und Ertragslage des Kommunalunternehmens ver-
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen  beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten  falschen Darstellungen ist. 

stätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Überset-
zung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stel-
lungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder 
auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwie-
sen.

Traunstein, 12. Juni 2019

Jean Stodden Wirtschaftsprüfer

AGP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Gemäß §27 Abs. 3 der KUV werden Bilanz und Erfolgsberechnung 
hiermit öffentlich bekannt gegeben. Igensdorf den 29.06.2020.

gKU Im Steinbühl 

Rudolf Braun

Vorsitzender des Verwaltungsrats

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2017 liegen ab Montag 
dem 20.07.2020 für den Markt Igensdorf bis einschließlich Montag, 
den 27.07.2020 im Rathaus des Markt Igensdorf, 1.Stock, Kämme-
rei am Bürgermeister-Zeiß-Platz 1 und für die Gemeinde Weißeno-
he ab Montag dem 20.07.2020 bis einschließlich Montag den 
27.07.2020 im Rathaus Weißenohe, Dorfhauser Str. 7 während der 
regulären Arbeitszeiten öffentlich aus.

Igensdorf den 29.06.2020.

gKU Im Steinbühl 

Uwe Reisberger

Vorstand

4.

Gemeinsames Kommunalunternehmen im Steinbühl

Jahresabschluss und Lagebericht 2018

Der Verwaltungsrat des gemeinsamen Kommunalunternehmens Im 
Steinbühl hat gemäß §6 Abs. (4) unter Punkt i) i.V. mit §27 Abs. 1 
der KUV (Verordnung über Kommunalunternehmen) den Ab-
schluss des Geschäftsjahres 2018 in seiner Sitzung vom 25.06.2020 
festgestellt und den Vorstand Entlastung erteilt. Aktiva und Passiva 
der Bilanz schließen mit dem Betrag von 324.107,41€. Der Jahres-
gewinn des gKU Im Steinbühl wird auf neue Rechnung vorgetra-
gen.

Nachfolgend der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft AGP GmbH, Traunstein vom 
24.09.2019.

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN AB-
SCHLUSSPRÜFERS

An das gKU Kommunalunternehmen Im Steinbühl, Igensdorf

Prüfungsurteile
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Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisch-
es Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahres-
abschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Kommunalunter-
nehmens abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-
ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Kommu-
nalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-
zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass das Kommunalunternehmen ihre Un-
ternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens, Fi-
nanz und Ertragslage des Kommunalunternehmens vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Kommunalunternehmens.

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsa-
men Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Er-
eignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Kommunalunter-
nehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-
tet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen  beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten  falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
i.V.m. Art. 107 GO Bay unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentli-
che falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage die-
ses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher  beab-
sichtigter oder unbeabsichtigter  falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 



Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 19 / 2020

– 139 –

Traunstein, 24. September 2019 

Jean Stodden Wirtschaftsprüfer

AGP GmbH Wirtschaftsprüfergesellschaft

Gemäß §27 Abs. 3 der KUV werden Bilanz und Erfolgsberechnung 
hiermit öffentlich bekannt gegeben. Igensdorf den 29.06.2020.

gKU Im Steinbühl 

Rudolf Braun

Vorsitzender des Verwaltungsrats

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2017 liegen ab Montag 
dem 20.07.2020 für den Markt Igensdorf bis einschließlich Montag, 
den 27.07.2020 im Rathaus des Markt Igensdorf, 1.Stock, Kämme-
rei am Bürgermeister-Zeiß-Platz 1 und für die Gemeinde Weißeno-
he ab Montag dem 20.07.2020 bis einschließlich Montag den 
27.07.2020 im Rathaus Weißenohe, Dorfhauser Str. 7 während der 
regulären Arbeitszeiten öffentlich aus.

Igensdorf den 29.06.2020.

gKU Im Steinbühl 

Uwe Reisberger

Vorstand

1.
K r a f t l o s e r k l ä r u n g

eines Sparkassenbuches
Nach Durchführung des Aufgebotsverfahren gem. Art. 33 ff des 
Bayerischen Ausführungsgesetzes zum BGB wurde durch die 
Sparkasse Forchheim folgendes Sparkassenbuch gemäß Art. 39 des 
Bayerischen Ausführungsgesetzes zum BGB für kraftlos erklärt.

Nr. 3225229776

Forchheim, 26.06.2020

Sparkasse Forchheim

– Vorstand –

Dr. Maier      Reinsch

–––––––

Sparkasse Forchheim


